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4 5 9 . Verordnung: Höhe der Arbeitsvergütung der Strafgefangenen
4 6 0 . Verordnung: Höhe der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer
4 6 1 . Verordnung: Neuerliche Änderung der Verordnung über die Festsetzung einer pauschalierten

Aufwandsentschädigung
4 6 2 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Festsetzung von pauschalierten Aufwands-

entschädigungen
4 6 3 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Festsetzung von pauschalierten Aufwands-

entschädigungen für Beamte im Gefangenenaufsichtsdienst und für Jugenderzie-
her an Justizanstalten

45$). Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 16. Oktober 1980 über die Höhe

der Arbeitsvergütung der Strafgefangenen

Auf Grund des § 52 Abs. 2 des Strafvollzugs-
gesetzes, BGBl. Nr. 144/1969, wird verordnet:

Artikel I

Die Höhe der Arbeitsvergütung der Straf-
gefangenen (§ 52 Abs. 1 des Strafvollzugsgesetzes,
BGBl. Nr. 144/1969) beträgt für die geleistete
Arbeitsstunde

a) für leichte Hilfsarbeiten 2,30 S
b) für schwere Hilfsarbeiten 2,70 S
c) für handwerksmäßige Arbeiten . . . . 3,— S
d) für Facharbeiten 3,40 S
e) für die Arbeiten eines Vorarbeiters . 3,80 S

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1981 in
Kraft.

Broda

4 6 0 . Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 16. Oktober 1980 über die Höhe
der Aufwandsentschädigung für ehrenamt-

lich tätige Bewährungshelfer

Auf Grund des § 12 Abs. 5 des Bewährungs-
hilfegesetzes, BGBl. Nr. 146/1969, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 426/1974
wird verordnet:

Artikel I

Die Höhe der ehrenamtlich tätigen Bewäh-
rungshelfern ohne Nachweis der Barauslagen zu
leistenden Entschädigung (§ 12 Abs. 4 zweiter
Satz des Bewährungshilfegesetzes, BGBl. Nr. 146/

1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 426/1974) beträgt je Schützling monatlich
375 S.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1981 in
Kraft.

Broda

4 6 1 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 22. Oktober 1980, mit der die
Verordnung des Bundesministers für Inneres
vom 29. März 1978 über die Festsetzung
einer pauschalierten Aufwandsentschädigung

neuerlich geändert wird

Auf Grund des § 20 in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des
Bundeskanzlers und des Bundesministers für Fi-
nanzen verordnet:

Artikel I

Der § 2 der Verordnung des Bundesministers
für Inneres vom 19. März 1973, BGBl. Nr. 209,
in der Fassung der Verordnung des Bundes-
ministers für Inneres vom 29. März 1978, BGBl.
Nr. 180, über die Festsetzung einer pau-
schalierten Aufwandsentschädigung wird wie folgt
geändert:

„§ 2. Die Aufwandsentschädigung beträgt für
jede Stunde S 10,—. Für Bruchteile einer Stunde
gebührt der verhältnismäßige Teil der Aufwands-
entschädigung."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. November 1980
in Kraft.

Lanc
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4 6 2 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 23. Oktober 1980, mit der
die Verordnung des Bundesministers für Fi-
nanzen über die Festsetzung von pauscha-
lierten Aufwandsentschädigungen geändert

wird

Auf Grund des § 20 in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des
Bundeskanzlers verordnet:

Artikel I

Der § 4 der Verordnung des Bundesministers
für Finanzen vom 24. April 1973, BGBl. Nr. 211,
in der Fassung BGBl. Nr. 181/1978 über die
Festsetzung von pauschalierten Aufwandsent-
schädigungen wird wie folgt geändert:

„§ 4. Die Aufwandsentschädigung (Nacht-
dienstgeld) nach § 3 beträgt für jede Stunde der
Dienstleistung 10 S. Für Bruchteile einer Stunde
von mehr als 30 Minuten gebührt der volle
Stundensatz, Bruchteile einer Stunde bis zu
30 Minuten bleiben unberücksichtigt."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. November 1980
in Kraft.

Androsch

4 6 3 . Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 23. Oktober 1980, mit der die
Verordnung des Bundesministers für Justiz
über die Festsetzung von pauschalierten Auf-
wandsentschädigungen für Beamte im Ge-
fangenenaufsichtsdienst und für Jugenderzie-

her an Justizanstalten geändert wird

Auf Grund des § 20 in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des
Bundeskanzlers und des Bundesministers für Fi-
nanzen verordnet:

Artikel I

Der § 4 der Verordnung des Bundesministers
für Justiz vom 4. Mai 1973, BGBl. Nr. 227, in
der Fassung vom 28. März 1978, BGBl. Nr. 179,
über die Festsetzung von pauschalierten Auf-
wandsentschädigungen für Beamte im Gefan-
genenaufsichtsdienst und für Jugenderzieher an
Justizanstalten wird wie folgt geändert:

„§ 4. Die Aufwandsentschädigung nach § 3 be-
trägt für jede Stunde der Dienstleistung S 10,—.
Für Bruchteile einer Stunde gebührt der ver-
hältnismäßige Teil des vollen Stundensatzes."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. November 1980
in Kraft.

Broda


